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Studienjahr 2017/2018 Ausgegeben am 6. Juni 2018 50. Stück 

413. Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten gemäß dem 
Organisationsplan der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

414. Bestellung von Studiendekanen und Studiendekaninen  von Fakultäten  gemäß dem 
Organisationsplan der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck 

415. Bevollmächtigungen im Studienrecht – Änderung 

416. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

417. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

418. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

419. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

420. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

421. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

422. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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423. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

424. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

425. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

426. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

427. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

428. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

429. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

430. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

431. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

432. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

433. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

434. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

435. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

436. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

437. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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438. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

439. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

440. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

441. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

442. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

443. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

444. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

445. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

446. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

447. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

448. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

449. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

450. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

451. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

452. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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453. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

454. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

455. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

456. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

457. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

458. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

459. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

460. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

461. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

462. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

463. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

464. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

465. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

466. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

467. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 
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468. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von Rechtsgeschäften im 
Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

469. Kundmachung gemäß § 5 Abs. (10) der Richtlinien für Habilitationsverfahren an der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck über die Auflage der Gutachten des 
Habilitationswerbers Herrn Dr. Thomas THURNER zur Einsichtnahme. 

470. Erteilung der Lehrbefugnis 

471. Erteilung der Lehrbefugnis 

472. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterin und Vertreter des 
allgemeinen Universitätspersonals als Mitglied und Ersatzmitglied des Institutsbeirats 
des Instituts für Arbeitsrecht, Sozialrecht und Rechtsinformatik 

473. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterin und Vertreter der 
Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie der wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb 
als Mitglid und Ersatzmitglied des Institutsbeirats des Instituts für Arbeitsrecht, 
Sozialrecht und Rechtsinformatik 

474. Preis des Fürstentums Liechtenstein 2018 für wissenschaftliche Forschung an der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck 

475. Würdigungspreis 2018 

476. Ausschreibung: Doktoratsstipendium aus der Nachwuchsförderung der Universität 
Innsbruck 2. Tranche 2018 

477. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Universitätsassistent_in am Institut für 
Bildende Kunst an der Universität Wien 

478. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Senior Lecturer am Institut für das 
Künstlerische Lehramt IKL an der Universität Wien 

479. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Senior Lecturer am Institut für das 
Künstlerische Lehramt IKL an Universität Wien 

480. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Senior Lecturer am Institut für das 
Künstlerische Lehramt IKL an Universität Wien 

481. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen Universitätspersonals 
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413. Bestellung von Leiterinnen und Leitern von Organisationseinheiten 
gemäß dem Organisationsplan der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat gemäß § 20 Abs 5 des 
Universitätsgesetzes 2002 in Verbindung mit § 8 Abs. 2 des  Organisationsplans mit Beginn 
am 1. 7. 2018  bis zum Ende der Funktionsperiode am 28. 2. 2021   Univ.-Prof. Dr. Pidder 
Jansen-Dürr zur  Leiterin und Priv.-Doz. Dr. Birgit Weinberger zur stellvertretenden Leiterin  
des Instituts für Biomedizinische Alternsforschung  bestellt. 
 
 
 
 
 

Für das Rektorat:  

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 
R e k t o r  

 

414. Bestellung von Studiendekanen und Studiendekaninen  von 
Fakultäten  gemäß dem Organisationsplan der Leopold-Franzens-
Universität Innsbruck 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat gemäß § 9 Abs. 1 des  
Organisationsplans mit Beginn am 1. 6. 2018  bis zum Ende der Funktionsperiode am 28. 2. 
2021 ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Leopold Füreder  zum Studiendekan der Fakultät  für Biologie 
bestellt. 
 
 
 
 

Für das Rektorat:  

Univ.-Prof. i .R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 
R e k t o r  

 

415. Bevollmächtigungen im Studienrecht – Änderung 

 
Die im Mitteilungsblatt der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck vom 1. März 2017, 28. Stück, Nr. 
338 kundgemachten Bevollmächtigungen für die Fakultät für Biologie werden ersetzt durch 
nachstehende Bevollmächtigungen: 
 
 
9. Fakultät für Biologie  
 
 
 

ao. Univ. -Prof. Mag. Dr. Leopold 
Füreder  
(V : Univ.-Prof. Mag. Dr. Paul Illmer) 
3 bis 16 für alle der Fakultät für 
Biologie zugeordneten Studien 
(ausgenommen Lehramtsstudien) 

KEINE/R 



- 469 - 

 
 
Diese Änderung tritt mit 1. Juni 2018 in Kraft. 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Fügenschuh 

Universitätsstudienleiter

416. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Transferstelle Wissenschaft - Wirtschaft - Gesellschaft hat 
Dipl.-Ing. Alexander Knapp bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Entrepreneurial Postdoc Society 
Innsbruck" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Priv.-Doz. Dr. Sara Matt-Leubner 

Leiterin der Organisationseinheit Transferstelle Wissenschaft - Wirtschaft - Gesellschaft  

417. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Büro für Öffentlichkeitsarbeit hat OR Mag. Dr. Silvia Prock bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "Förderung Förderkreis 1669 - Wissen schafft Gesellschaft" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

HR Mag. Uwe Steger 

Leiter der Organisationseinheit Büro für Öffentlichkeitsarbeit  

418. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit projekt.service.büro hat Mag. Mag. Katharina Pöllmann bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "Gesamttreffen Wissenstransferzentren" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Dr. Kurt Habitzel 

Leiter der Organisationseinheit projekt.service.büro  
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419. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit FP Organizations & Society hat Univ.-Prof. Mag. Mag. Dr. 
Leonhard Dobusch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Zusatzfinanzierung Internes 
Doktoratskolleg "Organizing the Digital"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit FP Organizations & Society  

420. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Christliche Philosophie hat Mag. Mag. Dr. Georg 
Gasser bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Theistic Belief, Atheistic Belief and Standards of 
Rationality. A Project for the Advancement of Analytic Theology in Russia" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Dr. Christian Kanzian 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Christliche Philosophie  

421. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Michael Ganner 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Publikation der Beiträge der 8. Tagung  

‘Rechtstatsachenforschung – Heute’" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Andreas Schwartze 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Zivilrecht  

422. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre 
hat Univ.-Prof. Dr. Peter Bußjäger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Bearbeitung von  
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Artikeln der liechtensteinischen Verfassung im Rahmen des Projektes Verfassung.li" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Arno Kahl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre  

423. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft hat Univ.-Prof. Dipl.-Pol. Dr. 
Andreas Peter Maurer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Centrifugal and Centripetal Dynamics 
in the EU Multi-level System" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

assoz. Prof. Mag. Dr. Martin Senn 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Politikwissenschaft  

424. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Finanzwissenschaft hat Helena Maria Fornwagner 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "The effect of beauty and self-esteem on the willingness to 
compete" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Rupert Sendlhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Finanzwissenschaft  

425. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen hat Univ.-Prof. Mag. Mag. 
Dr. Martin Messner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Controlling Partnerschaft (Sandoz)" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Annette Ostendorf 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Organisation und Lernen  
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426. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat ao. Univ.-Prof. Dr. Kurt Promberger bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
"Special Deal - Marktplatz für Erlebnis - Packages" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus  

427. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Ass.-Prof. Dr. Birgit Pikkemaat bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes 
"Wie beeinflusst der Tourismus die Lebensqualität in Tirol? - Die Entwicklung eines Messindex" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus  

428. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und 
Tourismus hat Univ.-Prof. Dr. Oliver Koll bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Understanding  

Drivers of Brand Growth (BG 20)" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Andrea Hemetsberger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus  

429. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Romanistik hat Mag. Dr. Maria Kirchmair bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "Dissertation "Postkoloniale Literatur in Italien. Raum und  
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Bewegung in Erzählungen des Widerständigen"" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Birgit Mertz-Baumgartner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Romanistik  

430. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft hat Mag. Dr. Michael Barth bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Zahlungsbereitschaft für Erfolge österreichischer Athleten 
bei den Olympischen Winterspielen Peking 2022 - zu den Differenzen von Sportart, Disziplin und 
Geschlecht" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kopp 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Sportwissenschaft  

431. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Zeitgeschichte hat Andrea Urthaler bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 
übertragenen Projektes "Die neue Frauenbewegung in Südtirol" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Mag. Dr. Ingrid Böhler 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Zeitgeschichte  

432. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik, Bereich Didaktik der 
Naturwissenschaften, Geographie, Informatik und Mathematik hat Dipl.-Ing. Mag. Mag. Dr. Florian 
Stampfer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung 
des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Regional Education Competence Centre für 
Mathematik und Geometrie" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Barbara Hinger 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Fachdidaktik, Bereich Didaktik der Naturwissenschaften, 
Geographie, Informatik und Mathematik  
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433. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Sprachen und Literaturen hat Mag. Dr. Claudia 
Posch bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Digitalization of the New Zealand Alpine Journal" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Gabriela Kompatscher-Gufler 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Sprachen und Literaturen  

434. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien hat Mag. Dr. Martin Auer bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "Publikation Workshop Aguntum 2016", "St. Ulrich-Lavant-
Kirchbichl, Alt.-Röm. Kirche" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Erich Kistler 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Archäologien  

435. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat assoz. Prof. Dipl.-Ing. Mag. Dr. 
Michael Felderer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Special Deal - Marktplatz für Erlebnis -  

Packages" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik  

436. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof. Dr. Dieter Fensel bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm  
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verantwortlich übertragenen Projektes "Onlim Weaver 2.0 - 2018" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik  

437. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik hat Univ.-Prof.  Justus Piater bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "RoboCupJunior Austrian Open 2019“, „RoboCupJunior 
Austrian Open 2019 - Sponsoring" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet 
der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ruth Breu 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Informatik  

438. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften hat 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Karl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Urban trees and 
air pollution: Effect of drought and salt stress on the production of VOC and absorption of ozone by 
different city trees" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Mathias Rotach 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften  

439. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat assoz. Prof. Mag. Dr. 
Bernhard Klötzer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Study of Performance of Perovskite 
Catalysts in Simultaneous Reduction of NO, CO and VOC - Exhaust Catalyst Approach" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 
 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie  
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440. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie hat o. Univ.-Prof. Dr. 
Erminald Bertel bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Kofinanzierung SCHACH-Antrag AG 
Bertel" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Chem. Dr. Julia Kunze-Liebhäuser 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Physikalische Chemie  

441. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mineralogie und Petrographie hat ao. Univ.-Prof. 
Mag. Dr. Peter Tropper bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Forschungskonvention" notwendig 
sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Roland Stalder 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mineralogie und Petrographie  

442. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat ao. Univ.-Prof. Dr. Karl Krainer bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Mineralogische petrographische Untersuchungen; BR6001  
Schaftenau - Knoten Radfeld, viergleisiger Ausbau; UVE Grundsatzgenehmigung" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Dr. Diethard Sanders 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie  

443. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Christoph Spötl 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Vorbereitungen Themenstation Klimawandel am FWF  
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Science & Society Festival" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Dr. Diethard Sanders 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie  

444. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie hat Dr. Gina Moseley bis auf Widerruf zum 
Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr verantwortlich 
übertragenen Projektes "Cryogenic cave calcites in Britain: a spatial framework for dating the 
demise of permafrost during the last glacial cycle" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

ao. Univ.-Prof. Dr. Diethard Sanders 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geologie  

445. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie hat o. Univ.-Prof. Dr. Johann Stötter bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung der ihm 
verantwortlich übertragenen Projekte "GlacierMon", "Smart INitiative of cities Fully cOmmitted to 
iNvest In Advanced largescaled energy solutions" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Martin Coy 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Geographie  

446. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Dieter 
Oeggl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Die eisenzeitliche Siedlung von Pfaffenhofen-
Hörtenberg im Tiroler Oberinntal" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik  
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447. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Die Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik hat Dr. Notburga Oeggl-Wahlmüller bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "Pollenmonitoring Galtür" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ilse Kranner 

Leiterin der Organisationseinheit Institut für Botanik  

448. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Mag. Dr. Hermann Strasser bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Kleinaufträge Dr. Strasser" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

449. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie hat Mag. Dr. Andreas Wagner bis auf 
Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm  

verantwortlich übertragenen Projektes "Untersuchungen zur Substratvergärung" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Heribert Insam 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mikrobiologie  

450. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie hat Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Georg 
Weber bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des  
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ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Stadt und Dorf partizipativ entwickeln" notwendig sind. 
Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Jürgen Glaser 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Psychologie  

451. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Allgem., Anorgan. u. Theoret. Chemie hat Wolfgang 
Viertl bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des 
ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Artificial Photosynthesis with Macrocyclic, Earth 
Abundant Photosensitizers (PS) and Water Reduction Catalysts (WRC)" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Dr. Klaus Liedl 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Allgem., Anorgan. u. Theoret. Chemie  

452. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie hat Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Thomas Magauer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Synthese komplexer Naturstoffe" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ronald Micura 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Organische Chemie  

453. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie,  Abt. Pharmakologie und Toxikologie hat 
Mag. Nadine Jasmin Ortner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihr verantwortlich übertragenen Projektes "Neuroanatomical characterization 
of a newly established transgenic mouse model of autism spectrum disorder" notwendig sind. Für 
eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Ronald Gust 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Pharmazie,  Abt. Pharmakologie und Toxikologie  
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454. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie hat assoz. Prof. Mag. Dr. Michael Traugott 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "COST workshop 2018" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Mag. Dr. Ruben Sommaruga 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ökologie  

455. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat ao. Univ.-
Prof. i. R. Dr. Roman Schrittwieser bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Robust probe 
diagnostics for transport measurements in the scrape-off layer of medium-size tokamaks" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Martin Klemens Beyer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik  

456. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik hat Univ.-Prof. 
Dr. Roland Wester bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Kofinanzierung SCHACH-Antrag - AG  
Wester" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Phys. Dr. Martin Klemens Beyer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Ionenphysik u. Angewandte Physik  

457. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Atemgasanalytik hat Dr.-Ing. Veronika Ruzsanyi bis 
auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr  
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verantwortlich übertragenen Projektes "Atemgasanalyse" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dr. Christopher Anthony Mayhew 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Atemgasanalytik  

458. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Markus Aufleger 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm 
verantwortlich übertragenen Projektes "Räumschnee St. Anton" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

459. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. Anke Bockreis 
bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihr 
verantwortlich übertragenen Projektes "MehrWert für Innsbruck - Coffee-to-go im MehrWegbecher 
" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet die Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur  

460. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Wasserbau hat assoz. Prof. Dipl.-
Ing. Dr. Stefan Achleitner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, 
die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Integrated Heavy Rain Risk 
Management" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte 
persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Wasserbau  
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461. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Wasserbau hat Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Markus Aufleger bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur 
Erfüllung der ihm verantwortlich übertragenen Projekte "Auswirkungsbetrachtung ausgewählter 
TIWAG Stauanlagen in Nord- und Osttirol, Speicherkraftwerk Rosanna 1D-hydraulische 
Wasserschlossberechnung" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der 
Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Wasserbau  

462. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Intelligente Verkehrssysteme hat 
ao. Univ.-Prof. i. R. Dipl.-Ing. Dr. Günter Prager bis auf Widerruf zum Abschluss von 
Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
"QVW Messungen und Einsenkungsmessungen" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Intelligente Verkehrssysteme  

463. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Intelligente Verkehrssysteme hat 
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Markus Mailer bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes  
"Universitätstagung Verkehrswesen 23.-25.9.2018" notwendig sind. Für eine Überschreitung der 
Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Rauch 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Infrastruktur, AB Intelligente Verkehrssysteme  

464. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB 
Holzbau hat Dipl.-Ing. Roland Maderebner bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Bridge Connector" 
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notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB Holzbau  

465. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB 
Holzbau hat Dipl.-Ing. Philipp Zingerle bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften 
bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes 
"Innvoationsscheck Plus - Art Rock Kletterwände GmbH" notwendig sind. Für eine Überschreitung 
der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB Holzbau  

466. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB 
Stahlbau und Mischbautechnologie hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard Lener bis auf Widerruf 
zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich 
übertragenen Projektes "Stauchprüfungen an Gusspfählen" notwendig sind. Für eine 
Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB Stahlbau 
und Mischbautechnologie  

467. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB 
Materialtechnologie hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Roman Lackner bis auf Widerruf zum Abschluss 
von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen 
Projektes "Literatur-/Patentrecherche" notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht 
haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Streicher 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Konstruktion und Materialwissenschaften, AB 
Materialtechnologie  
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468. Bevollmächtigung gemäß § 27 Abs. 2 UG 2002, Abschluss von 
Rechtsgeschäften im Rahmen von Projekten der Universität Innsbruck 

        
Der Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik hat Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gerhard 
Johannes Leichtfried bis auf Widerruf zum Abschluss von Rechtsgeschäften bevollmächtigt, die 
zur Erfüllung des ihm verantwortlich übertragenen Projektes "Analyse der Oxidbelegung" 
notwendig sind. Für eine Überschreitung der Vollmacht haftet der Bevollmächtigte persönlich. 
        

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Clemens Zierhofer 

Leiter der Organisationseinheit Institut für Mechatronik  

469. Kundmachung gemäß § 5 Abs. (10) der Richtlinien für 
Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck über 
die Auflage der Gutachten des Habilitationswerbers Herrn Dr. Thomas 
THURNER zur Einsichtnahme. 

 
Die Habilitationsschrift (inkl. sonstigen Schriften und Publikationen) sowie die eingelangten 
Gutachten liegen vom 29. Mai 2018 bis 12. Juni 2018 in der Fakultäten Servicestelle Standort Karl-
Rahner-Platz 3 zur Einsichtnahme auf.  
 
Gem. § 5 Abs. (11) der Richtlinien für Habilitationsverfahren an der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck: 
Die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs und des fachlich 
nahestehenden Bereichs haben die Möglichkeit, bis spätestens eine Woche nach Ende der 
Auflagefrist bei der oder bei dem Vorsitzenden der Habilitationskommission Stellungnahmen zu den 
Gutachten abzugeben (§ 103 Abs. 6 UG). Die Bewerberin oder der Bewerber hat gleichfalls die 
Möglichkeit, innerhalb dieser Frist eine Stellungnahme zu den Gutachten abzugeben. 
 
Stellungnahmen zu den Gutachten sind an die FSS-karlrahnerplatz@uibk.ac.at bis spätestens 19. 
Juni 2018 zu senden. 
 

Univ.-Prof. Dr. Matthias Bank 

Vorsitzender der Habilitationskommission 

470. Erteilung der Lehrbefugnis 

Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Michael Brownnutt, MSc, MA, PhD, 
ARCS, DIC, MInstP gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach 
„Experimental Physics“ erteilt. 
 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

Rektor 
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471. Erteilung der Lehrbefugnis 

 
Das Rektorat der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck hat Ass.-Prof. Mag. Dr. Martin Pfurner 
gemäß § 103 des Universitätsgesetzes 2002 die Lehrbefugnis für das Fach „Geometrie“ erteilt. 
 
 

 

Für das Rektorat: 

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. mult. Tilmann Märk 

Rektor 

472. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterin und Vertreter 
des allgemeinen Universitätspersonals als Mitglied und Ersatzmitglied des 
Institutsbeirats des Instituts für Arbeitsrecht, Sozialrecht und 
Rechtsinformatik 

 
 
Die am 26. April 2018 durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis gebracht: 

Zahl der abgegebenen Stimmen: 3 

Zahl der gültigen Stimmen: 3 

Zahl der ungültigen Stimmen: 0 

Als Mitglied in den Institutsbeirat gewählt wurde: 

Evelyn Kofler (2 Stimmen) 

Als Ersatzmitglied  in den Institutseirat gewählt wurde: 

Erika Riedl (1 Stimme) 

 

Evelyn Kofler 

Wahlleiterin

473. Kundmachung des Wahlergebnisses zur Wahl der Vertreterin und Vertreter 
der Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie der 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Forschungs-, Kunst- und Lehrbetrieb als Mitglied und Ersatzmitglied des 
Institutsbeirats des Instituts für Arbeitsrecht, Sozialrecht und 
Rechtsinformatik 

 
Die am 16. Mai 2018 durchgeführte Wahl hat folgendes Ergebnis gebracht: 
Zahl der abgegebenen Stimmen: 9 
Zahl der gültigen Stimmen: 8 
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Zahl der ungültigen Stimmen: 1 

Auf Assoz. Prof. Mag. Dr. Andreas Mair entfielen 7 Stimmen und auf Ass.-Prof. Mag. Dr. Florian 
Burger entfiel 1 Stimme. 

Als Mitglied  in den Institutsbeirat (mit Ablauf des 30.05.2020) wurde gewählt: 
Assoz. Prof. Mag. Dr. Andreas Mair gewählt 

Als Ersatzmitglied in den Institutsbeirat (mit Ablauf des 30.05.2020)´wurde gewählt: 
Ass.-Prof. Mag. Dr. Florian Burger  

 

Ass.-Prof. Dr. Walter Michael Grömmer 

Wahlleiter

474. Preis des Fürstentums Liechtenstein 2018 für wissenschaftliche Forschung 
an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der Medizinischen 
Universität Innsbruck  

 
 
Das Fürstentum Liechtenstein schreibt für das Jahr 2018 den "Preis des Fürstentums Liechtenstein 
für wissenschaftliche Forschung an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und der 
Medizinischen Universität Innsbruck (Liechtenstein-Preis)" aus. Die Gesamtsumme des Preises von 
€ 7.500,-- wird an eine(n) oder mehrere PreisträgerInnen (Mindestbetrag für einen Preis: € 2.500,--) 
vergeben werden, im Normalfall werden zwei Preise an Mitglieder der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck und einer an ein Mitglied der Medizinischen Universität Innsbruck verliehen. An dieselbe 
Person kann der Preis nur einmal vergeben werden. 
 
Dieser Preis wird an DozentInnen, wissenschaftliche MitarbeiterInnen (an einer Institution einer der 
beiden Universitäten) sowie an Studierende aller Fakultäten der Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck als Anerkennung für herausragende 
wissenschaftliche Forschung verliehen. 
Es können sowohl wissenschaftliche Arbeiten (max. 3 Artikel), die in den letzten vier Kalenderjahren 
an der Leopold-Franzens-Universität oder der Medizinischen Universität Innsbruck fertiggestellt 
bzw. publiziert wurden, als auch wissenschaftliche Projekte eingereicht werden. Bei 
wissenschaftlichen Projekten bildet ein enger thematischer Bezug zu Liechtenstein eine 
Voraussetzung zur Einreichung. 
 
ANSUCHEN sind bis spätestens 
 

Donnerstag, 12. Juli 2018 (Einlangen hier!) 
 

mit den erforderlichen Unterlagen wie folgt einzureichen: 
 
Leopold -Franzens -Universität Innsbruck  
Einreichung  per E-Mail unter Verwendung des im Internet unter der Adresse 

https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/201 8/liechtenstein/a
usschreibung.html erhältlichen Antragsformulars an das Vizerektorat für 
Forschung: forschungsfoerderung@uibk.ac.at 
 

Information Büro für Forschungsförderung und Qualitätssicherung in der Forschung  
Web: https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/  

 
Medizinische Universität Innsbruck   
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Einreichung Online unter: http://fld.i -med.ac.at/gar   
Informationen Servicecenter Forschung, Eva Mayrgündter 

Tel. 0512/9003-71763; E-Mail: eva.mayrguendter@i-med.ac.at;  
Web: https://www.i-med.ac.at/forschung/foerderungen/fl/  

 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass wissenschaftliche Projekte bzw. wissenschaftliche 
Arbeiten, die bereits von der Leopold-Franzens-Univ ersität Innsbruck bzw. der Medizinischen 
Universität Innsbruck ausgezeichnet wurden, im Rege lfall nicht ein zweites Mal mit einem 
Preis bedacht werden. 
Bei Projekten ist insbesondere auch anzuführen, bei welchen anderen Institutionen das 
wissenschaftliche Projekt ebenfalls zur Förderung eingereicht wurde oder werden wird und mit 
welchem Betrag oder welchen Beträgen das Projekt bereits gefördert wurde. 
 

Richtlinien 
für die Verleihung des Preises des Fürstentums Liec htenstein für wissenschaftliche 

Forschung an der Universität Innsbruck (Liechtenste in-Preis) 

Im Rahmen des Statuts der Regierung des Fürstentums Liechtenstein vom 22. Oktober 1982 zur 
Verleihung des Preises des Fürstentums Liechtenstein für wissenschaftliche Forschung an der 
Universität Innsbruck gelten folgende Richtlinien, die erstmals am 27. Juni 1985 vom Akademischen 
Senates der Universität Innsbruck beschlossen wurden und nunmehr aufgrund des Inkrafttretens 
des UG 2002 neu festgelegt wurden:  
 
§ 1. Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein verleiht an DozentInnen, 

wissenschaftliche MitarbeiterInnen und Studierende aller Fakultäten der Leopold-
Franzens-Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck einen 
Preis als Anerkennung für hervorragende wissenschaftliche Forschung 
(„Liechtenstein-Preis“). 

 
§ 2. (1) Der Preis wird von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein an diejenige 

Person oder an diejenigen Personen verliehen, die ihr vom zuständigen 
Rektoratsmitglied für Forschung nach Vorbereitung durch ein 
Beratungsgremium vorgeschlagen werden. Den diesbezüglichen Beratungen 
des Beratungsgremiums kann eine von der Regierung des Fürstentums 
Liechtenstein bestellte Vertretung beigezogen werden. 

 (2) Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein oder eine von ihr bestellte 
Stellvertretung überreicht den Preis im Rahmen einer akademischen Feier an 
der Universität Innsbruck bzw. im Fürstentum Liechtenstein. 

 
§ 3. Der Preis wird als Anerkennung für eine bereits erbrachte wissenschaftliche Leistung 

oder zur Förderung eines wissenschaftlichen Projektes vergeben. Bei der Auswahl 
der PreisträgerInnen ist diese doppelte Zielsetzung des Preises zu berücksichtigen. 

 
§ 4. (1) Der Preis besteht in einem Geldbetrag bis zu € 7.500,--. Dieser Betrag kann 

für eine wissenschaftliche Arbeit oder anteilig für mehrere wissenschaftliche 
Arbeiten vergeben werden. Bei Gemeinschaftsarbeiten wird der Preis an 
den/die hauptverantwortliche/n Autor/in bzw. an den/die Leiter/in des Projekts 
vergeben. 

 (2) Bei einer Aufteilung auf mehrere PreisträgerInnen soll der einzelne Anteil 
nicht weniger als € 2.500,-- betragen. 

 (3) An dieselbe Person kann der Preis nur einmal vergeben werden. 

 (4) Die Urheberrechte der PreisträgerInnen bleiben unberührt. 
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§ 5. Bei bereits erbrachten wissenschaftlichen Leistungen darf die Fertigstellung oder die 

Veröffentlichung der Arbeit im Zeitpunkt der Bewerbung nicht länger als vier Jahre 
zurückliegen. Arbeiten mit einem thematischen Bezug zu Liechtenstein genießen 
gegenüber anderen bei gleicher wissenschaftlicher Qualität Vorrang. 

 
§ 6. (1) Für geplante, aber noch nicht fertig gestellte Arbeiten bildet der thematische 

Bezug zu Liechtenstein eine Bewerbungsvoraussetzung. 

 (2) Die Darstellung des Projektes muss ein klares und detailliertes Konzept mit 
Zeitplan aufzeigen. Das Forschungsziel und die zur Erreichung dieses Ziels 
notwendig erscheinende Methode müssen aus der Darstellung hervorgehen. 
Allfällige Bezüge zu früheren Arbeiten des Bewerbers oder zu denen anderer 
Autoren sind ausführlich durch Literaturangaben herzustellen. 

 (3) Bei der Förderung können die laufenden Ausgaben (z. B. Verbrauchs-
material, Reisekosten), Personalkosten, Kosten für die Anschaffung von 
Geräten und Literatur sowie Druckkosten u. dgl. in Betracht gezogen werden. 
Die Kosten sind genau aufzuschlüsseln. Honorare für den/die 
FörderungswerberIn selbst sowie für wissenschaftliches Personal im 
Bundesdienst kommen nicht in Betracht. Für Geräte sind zwei 
Konkurrenzangebote vorzulegen. Für Ansuchen um Druckkostenbeiträge ist 
anzuführen, ob hierfür auch bei anderen Stellen angesucht werden kann und 
warum eine Publikation der wichtigsten Resultate nicht in Fachzeitschriften, 
die keine Druckkostenbeiträge verlangen, erfolgen kann. 

 (4) Ein geplantes Projekt soll spätestens ein halbes Jahr nach der 
Preisverleihung begonnen und binnen zwei Jahren beendet werden. Über 
den Arbeitsfortschritt ist der/dem zuständigen VizerektorIn für Forschung ein 
Jahr nach Preisverleihung ein Zwischenbericht und nach Abschluss der 
Arbeit ein Endbericht vorzulegen. Die Liechtensteinische Vertretung (§ 2. 
Abs. 1) nimmt die Berichte für die Regierung des Fürstentums Liechtenstein 
entgegen. 

 
§ 7. Für den Fall der Nichterfüllung der Bestimmungen des Statuts oder dieser Richtlinien 

behält sich die Regierung des Fürstentums Liechtenstein das Recht vor, unter 
Anhörung des Rektors den verliehenen Preis ganz oder teilweise 
zurückzuverlangen. 

 
§ 8. Die Rektorate beider Universitäten laden jeweils auf Ersuchen der Regierung des 

Fürstentums Liechtenstein zur Bewerbung um den Preis ein. Die Ausschreibung 
ergeht an alle AssistentInnen und an die Hochschülerschaft, welche die 
Studierenden in geeigneter Weise informiert. Darüber hinaus sollen Hinweise an den 
Amtstafeln der Dekanate, Rektorate und an anderen geeigneten Stellen auf den 
Liechtenstein-Preis aufmerksam machen. 

 
§ 9. (1) Bewerbungen sind im Wege des Vizerektorats für Forschung an der Leopold-

Franzens-Universität Innsbruck bzw. des Servicecenters Forschung der 
Medizinischen Universität Innsbruck einzubringen. 

 (2) Wahlweise können eingereicht werden: 

  1. eine wissenschaftliche Arbeit, die in den letzten vier Jahren an der 
Leopold-Franzens-Universität Innsbruck bzw. der Medizinischen 
Universität Innsbruck fertig gestellt oder publiziert wurde, oder 

  2. ein wissenschaftliches Projekt mit einem thematischen Bezug zu 
Liechtenstein. 
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 (3) Bei Gemeinschaftsarbeiten kann der hauptverantwortliche Autor / die 

hauptverantwortliche Autorin im Einvernehmen mit den MitautorInnen 
einreichen. Studierende können sich auch nach Abschluss ihres Studiums 
bewerben. 

 
 
 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tanzer 
Vizerektorin für Forschung der      

Universität Innsbruck  

Univ.-Prof. Dr. Christine Bandtlow 
Vizerektorin für Forschung und 

Internationales der Medizinischen Universität  

475. Würdigungspreis 2018  

 
DES BUNDESMINISTERS FÜR BILDUNG, WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG FÜR ABSOLVENTINNEN UND 

ABSOLVENTEN DER WISSENSCHAFTLICHEN UND KÜNSTLERISCHEN UNIVERSITÄTEN 
 
 

 
Auch 2018 werden wieder die Würdigungspreise des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung an die besten Absolventinnen und Absolventen von Diplomstudien bzw. 
Masterstudien vergeben. Insgesamt sollen die 50 besten Absolventinnen und Absolventen des 
Studienjahres 2017/2018 mit dem „Würdigungspreis 2018 “ in Höhe von jeweils € 3.000 
ausgezeichnet werden. Die Zahl der Preisträger/-innen richtet sich nach der Zahl der 
Studienabsolventen/-innen pro Universität. Für die Universität Innsbruck stehen somit drei Preise  
zur Verfügung. 
 
 
Als Richtlinien für die Vergabe dieses Preises gelten: 
 

1. Österreichische Staatsbürgerschaft, EWR-Staatsbürgerschaft sowie gleichgestellte 
Drittstaatsangehörige und Staatenlose gemäß § 4 StudFG 

2. Abschluss des Studiums (Ablegung der letzten Prüfung) im Studienjahr 2017/18. 
Studierende, deren Abschluss so spät in den Sommer fällt, dass sie sich wegen des 
Ablaufs der Bewerbungsfrist nicht mehr bewerben können, sind im nächsten Jahr 
zugelassen 

3. Antragsteller/innen müssen einen ausgezeichneten Studienerfolg (hervorragender 
Notendurchschnitt + Regelstudiendauer + maximal ein Toleranzsemester pro 
Studienabschnitt) nachweisen. Bei Mehrfachstudien ist eine weitere, geringfügige 
Überschreitung der Regelstudiendauer zulässig. 

4. Die Diplomarbeit/Masterarbeit muss hervorragend beurteilt sein 

5. Bei keiner Prüfung im Prüfungszeugnis darf eine schlechtere Beurteilung als „gut“ und 
bei mindestens der Hälfte der Prüfungen muss die Beurteilung „sehr gut“ erteilt worden 
sein 

 
 
Bewerbungen um diesen Preis (formlose Ansuchen) sind unter Beifügung folgender 
Angaben/Nachweise einzubringen: 
 

a) Datenblatt des Bundesministeriums  

abrufbar unter: 
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https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2018/wuerdigungspreis/ausschreibung.html  

b) Staatsbürgerschaft (Kopie von Staatsbürgerschaftsnachweis oder Reisepass) 

c) Studienrichtung und Studienbeginn sowie Nachweis der Studiendauer (bitte das online 
abrufbare Blatt „Studienbuchblatt und Studienzeitbestätigung“ beilegen) 

d) Datum der Ablegung der Diplomprüfungen bzw. der Masterprüfung (Kopie des/r 
Diplomzeugnisse/s bzw. des Bachelor- und Masterzeugnisses beilegen) 

e) Angabe des Titels der Diplomarbeit bzw. der Masterarbeit (Kopie der Beurteilung der 
Diplomarbeit/Masterarbeit beilegen) 

f) Abstract der Diplomarbeit/Masterarbeit 

g) 1-seitiges Begutachtungsschreiben über die wissenschaftliche Signifikanz der Arbeit durch 
den/die Betreuer/in 

h) Lebenslauf und Schriftenverzeichnis des/der Bewerber/-in 

i) Motivationsschreiben (1 – 2 Seiten) 

 
 
 
ANSUCHEN sind per E-Mail  bis spätestens 

 
 

Montag, 02. Juli 2018 (Einlangen hier) 
 
 
an das Vizerektorat für Forschung unter forschungsfoerderung@uibk.ac.at  zu richten. 
 

 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tanzer 

Vizerektorin für Forschung 

476. Ausschreibung: Doktoratsstipendium aus der Nachwuchsförderung der 
Universität Innsbruck 2. Tranche 2018 

 
 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist – in Übereinstimmung mit Bestrebungen 

der österreichischen und europäischen Wissenschafts- und Bildungspolitik – ein zentrales Ziel der 

Universität Innsbruck. Auf dem Weg zur Wissensgesellschaft sollen optimale Bedingungen zur 

Förderung junger Menschen geschaffen werden, damit es für die besten Köpfe nach wie vor 

attraktiv ist, eine Karriere als Wissenschaftler/in zu wählen. Aus diesem Grund wurde bereits 2005 

ein Nachwuchsförderprogramm geschaffen, das auch 2018 Mittel für Doktoratsstipendien zur 

Verfügung stellt. 
 
Um junge Nachwuchswissenschaftlerinnen besonders zu fördern, werden mindestens 50 Prozent 
des zur Verfügung gestellten Betrages an Frauen vergeben. Daher werden Frauen besonders zur 
Bewerbung aufgefordert.  
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Anträge, die in das Schwerpunktsystem (Forschungsschwerpunkte, -plattformen und –zentren) 
und/oder DoktorandInnenkollegs der Universität Innsbruck eingebettet sind sowie 
Antragsteller/innen, die an Projektanträgen (mit)arbeiten, werden bei gleicher wissenschaftlicher 
Qualität vorrangig behandelt. 
 
Vergabebedingungen und Bewerbungsunterlagen: 
 

(1) Bewerbungsberechtigt sind Doktoratsstudierende, die an der Universität Innsbruck als 
ordentliche Hörer/innen eingeschrieben und zur Fortsetzung gemeldet sind. 

(2) Antragsteller/innen müssen einen ausgezeichneten Studienerfolg (hervorragender 
Notendurchschnitt + Normalstudiendauer) nachweisen. 

(3) Die monatliche Beihilfe beträgt € 910,-. Das Stipendium wird für 12 Monate bewilligt, wobei 
eine Zwischenbegutachtung nach 6 Monaten vorgesehen ist. 

Dieses 12-monatige Stipendium soll als Anschubfinanzierung für Doktorats-studierende 
dienen. Junge Wissenschaftler/innen sollen darin unterstützt werden, auf Basis ihrer 
Dissertationen Projektanträge auszuarbeiten und einzureichen oder an Projektanträgen 
ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Einheit mitzuarbeiten (wie DOC-Anträge bei der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, FWF-Anträge o.ä.). Nur in 
Ausnahmefällen (wie bei Überbrückungsfinanzierungen vor Projektentscheidungen oder 
Projektanstellungen oder bei kurz bevorstehendem Dissertationsabschluss) kann eine 
weitere Verlängerung gewährt werden. Für weiterführende Verlängerungen müssen 
wissenschaftliche Leistungen (Vorträge, Publikationen, Posterpräsentationen etc.) 
nachgewiesen werden. 

(4) Während der Bezugsdauer dieses Stipendiums ist keine Beschäftigung an der 
Universität Innsbruck zulässig.  Sonstige Einkünfte müssen bekannt gegeben werden. 
Durch den Bezug sonstiger Einkünfte kann sich die monatliche Beihilfe der Universität 
Innsbruck auf € 600,- reduzieren. Beschäftigungen mit einem Beschäftigungsausmaß von 
mehr als 20 Wochenstunden sind jedenfalls unzulässig und führen zur sofortigen 
Einstellung der Beihilfe.  

Stipendienbezüge, Studienbeihilfen und sonstige finanzielle Unterstützungen (z.B. 
Arbeitslosengeld, Pension etc.) müssen angegeben werden. Dadurch kann sich die 
monatliche Beihilfe der Universität Innsbruck reduzieren. 

(5) Sollten Sie im Rahmen des durch dieses Stipendium geförderten Studiums eine 
wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen, ist bei allen Publikationen, einschließlich der 
Dissertation, auf das von der Universität Innsbruck, Vizerektorat für Forschung, gewährte 
Stipendium hinzuweisen. In einer Affiliation ist die Universität Innsbruck anzugeben. 

(6) Einzureichende Unterlagen:  

− Beschreibung des geplanten Dissertationsprojekts: Einleitung/These, Stand der 
Forschung (Bezug zur einschlägigen internationalen wissenschaftlichen 
Landschaft), Projektziele/Hypothesen (innovative Aspekte, präzise, klar definiert), 
Erschließung wissenschaftlichen Neulands/Bedeutung der zu erwartenden 
Fortschritte, Methodik, Arbeits- und Zeitplanung, Kooperationen (national und 
international), Verzeichnis der projektrelevanten Literatur; Gesamtlänge 8 – 12 
Seiten. Zu beachten ist, dass der Projektantrag neben den objektiven 
Erfordernissen einer sehr guten Diplomarbeitsnote sowie eines sehr guten 
Notendurchschnittes ein Entscheidungskriterium ist.  

− Abstract (ca. ½ Seite, deutsche Version) 

− Empfehlungsschreiben der/s Dissertationsbetreuers/in 
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− Lebenslauf (deutsche Version!) und Publikationsliste 

− Diplomarbeits- oder Masterarbeitsgutachten (falls vorhanden) 

− Sponsionsbescheid 

− Zeugnisse (Diplom-/Bachelor-/Masterzeugnisse) sämtlicher Studien 

− Studienblatt und Studienzeitbestätigung 

− unterfertigte Dissertationsvereinbarung (Anmeldung der Dissertation) 

(7) Sämtliche Unterlagen müssen vor Abgabe des Antrags von der/dem zuständigen 
Projektdatenbankbeauftragten in die Projektdatenbank (PDB) geladen werden. Bitte 
Lebenslauf und Abstract unbedingt als Worddokumente in die PDB laden. 

(8) Bankdaten (IBAN und BIC-Code) 

 
 
Die für dieses Stipendium vorgesehenen Voraussetzun gen müssen bei Einreichung 
vorliegen. 
 
ANSUCHEN sind unter Verwendung des im Internet unter 
https://www.uibk.ac.at/ffq/forschungsfoerderung/2018/2.tranche/ausschreibung.html erhältlichen 
Antragsformulars mit allen erforderlichen Unterlagen bis spätestens 
 

Dienstag, den 04. September 2018 
 

durch den zuständigen Projektdatenbankbeauftragten des Instituts, dem der/die 

Dissertationsbetreuer/in angehört, in die Projektdatenbank einzutragen. 

 

Bitte schicken Sie als Anmeldung zum Doktoratsstipendium  bis spätestens 04. September 2018 
ein E-Mail mit der PROJEKTDATENBANKNUMMER an forschungsfoerderung@uibk.ac.at . 

 

 

Univ.-Prof. Dr. Ulrike Tanzer 

Vizerektorin für Forschung 

 

477. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Universitätsassistent_in am 
Institut für Bildende Kunst an der Universität Wien 

 
 
 
 
 
An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 
 
Universitätsassistent_in 
im Fachbereich Gegenständliche Malerei am Institut für Bildende Kunst. Diese Position wird im 
Ausmaß von 30 Wochenstunden befristet für 3 Jahre ab dem 1. Oktober 2018 vergeben. 
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Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere die Mitwirkung bei Lehrveranstaltungen im 
Bereich Gegenständliche Malerei am Institut für Bildende Kunst, die Betreuung von 
Studierenden sowie die Mitwirkung an Organisations- und Verwaltungsaufgaben und 
Evaluierungsmaßnahmen. 
 
Anstellungsvoraussetzungen: 

� ein für die Verwendung in Betracht kommendes abgeschlossenes Studium oder 
eine für die Verwendung in Betracht kommende gleich zu wertende künstlerische 
oder künstlerisch-wissenschaftliche Eignung. 

� sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
� IT Kenntnisse 

 
Gewünschte Qualifikationen: 

� umfangreiche Kenntnisse und künstlerische Praxis im Feld der Bildenden Kunst 
� Kenntnisse und praktische Auseinandersetzung mit Gegenständlicher Malerei und 

dessen Ausdrucksformen in Bezug auf den zeitgenössischen Ausstellungsdiskurs 
� Erfahrung im Organisieren und Umsetzen von Ausstellungen, Projekten und 

Publikationen 
� Fähigkeit zur Teamarbeit 
� didaktisch/pädagogische Kompetenz 
� Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz 

 
Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der 
Universitäten in der Gehaltsgruppe B1 beträgt derzeit Euro 2.096,0 bei einem 
Beschäftigungsausmaß von 30 Stunden pro Woche. 

 
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 13.06.2018 unter: www.akbild.ac.at/jobs   
 
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im 
künstlerischen und wissenschaftlichen Personal und in Leitungspositionen an und ersucht 
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen, die bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt aufgenommen werden. Gleichfalls verpflichtet sich die Akademie der bildenden 
Künste Wien zu antidiskriminierenden Maßnahmen in der Personalpolitik. Weiters bemüht 
sich die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und 
Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von 
Menschen mit Behinderungen. 
Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und 
Aufenthaltskosten, die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 

 
 

 

Diellza Ndreshaj, BA 

Rechts- und Personalabteilung 

Akademie der bildenden Künste Wien
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478. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Senior Lecturer am Institut für 
das Künstlerische Lehramt IKL an der Universität Wien  

 

 

 

 

 

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 
 
Senior Lecturer  
ab 1. Oktober 2018 im Beschäftigungsausmaß von 20 Stunden am Institut für das Künstlerische 
Lehramt IKL, Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung, befristet für 
vier Jahre. 
 
Kerninhalt der Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung ist 
künstlerisches Arbeiten sowie die Vermittlung von Kunst und deren Kontext und Geschichte, in 
schulischen sowie außerschulischen Zusammenhängen. 
 
Der Schwerpunkt der Senior Lecturer Stelle liegt im einführenden Gestaltungsunterricht im Bereich 
digitaler und webbasierter Medien.  
Der Aufgabenbereich umfasst die Abhaltung von Lehrveranstaltungen (im Ausmaß von 10 
Semesterstunden-lit.b) in der einführenden Lehre im Gestaltungsunterricht mit den Schwerpunkten 
digitale Darstellung, Animation, Webdesign sowie digitale Drucktechniken.  
 
Anstellungsvoraussetzung: 

� ein für die Verwendung in Betracht kommendes abgeschlossenes Diplom- oder 
Masterstudium 

� ausgezeichnete Deutschkenntnisse 
� Nachweis der Abhaltung von Lehrveranstaltungen im tertiären Bereich im Ausmaß von 

mindestens zwei Semestern  
� IT-Kenntnisse  

 
Gewünschte Qualifikationen: 

� Praxis im digitalen und webbasierten Medienbereich 
� Kenntnisse in der Lehre digitaler und webbasierter Medien und Techniken 
� Kenntnisse in Drucktechniken respektive Bereitschaft zu Weiterbildung und Betreuung von 

Studierenden in den Druckwerkstätten des Instituts 
� Didaktische Kompetenz 
� Kenntnisse im Bereich der Kunst 
� Interesse an gesellschaftlichen Fragestellungen 
� Fähigkeit zu selbständiger Arbeit, Teamarbeit und Kommunikationsbereitschaft 
� Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz 

 
Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der Universitäten 
in der Gehaltsgruppe B1 beträgt derzeit Euro 1.397,3 bei einem Beschäftigungsausmaß von 20 
Stunden pro Woche.  
 
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 13.06.2018 unter: www.akbild.ac.at/jobs   
 
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im 
künstlerischen und wissenschaftlichen Personal und in Leitungspositionen an und ersucht 
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen, die bei gleicher Qualifikation bevorzugt 
aufgenommen werden. Gleichfalls verpflichtet sich die Akademie der bildenden Künste Wien zu 
antidiskriminierenden Maßnahmen in der Personalpolitik. Weiters bemüht sich die Akademie um die 
Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen 
unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von Menschen mit Behinderungen. 
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Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, die 
aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
 

Diellza Ndreshaj, BA 

Rechts- und Personalabteilung 

Akademie der bildenden Künste Wien

479. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Senior Lecturer am Institut für 
das Künstlerische Lehramt IKL an Universität Wien  

 
 
 
An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 
 
Senior Lecturer  
ab 1. Oktober 2018 im Beschäftigungsausmaß von 10 Stunden am Institut für das 
Künstlerische Lehramt IKL, Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische 
Erziehung, befristet für vier Jahre. 
 
Kerninhalt der Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung ist 
künstlerisches Arbeiten sowie die Vermittlung von Kunst und deren Kontext und Geschichte, in 
schulischen sowie außerschulischen Zusammenhängen.  
 
Der Schwerpunkt des Studiums liegt auf Kunst, die gesellschaftlich involviert ist. Künstlerische 
Praxis wird verbunden mit Kunstvermittlung, Kunstdidaktik sowie Positionen der Theorie 
gelehrt.   
Der Aufgabenbereich umfasst die Abhaltung von Lehrveranstaltungen im Ausmaßvon 5 
Semesterstunden-lit.b mit den folgenden beiden Schwerpunkten. Erstens Kunstunterricht in 
der Einführung in das künstlerische Arbeiten für Studierende im BA-Level mit Fokus auf 
studierendenzentrierter Lehre in der Verbindung von Idee, Material und Form. Zweitens die 
Lehre von Kunst im öffentlichen Raum mit Fokus auf gemeinsame Arbeit mit der Gruppe der 
Studierenden und Realisierung von Projekten. 

 
Anstellungsvoraussetzung: 

� ein für die Verwendung in Betracht kommendes abgeschlossenes Diplom- oder 
Masterstudium 

� ausgezeichnete Deutschkenntnisse 
� Nachweis der Abhaltung von Lehrveranstaltungen im tertiären Bereich im Ausmaß 

von mindestens zwei Semestern  
� IT-Kenntnisse  

 
Gewünschte Qualifikationen: 

� eigenständige künstlerische Praxis  
� ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der zeitgenössischen Kunst  
� Realisierung von künstlerischen Arbeiten oder Projekten im öffentlichen Raum  
� Didaktische Kompetenz sowie Kenntnisse von Methoden der künstlerischen Lehre 
� Interesse an gesellschaftlichen Fragestellungen 
� Fähigkeit zu Teamarbeit und Kommunikationsbereitschaft 
� Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz 
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Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der 
Universitäten in der Gehaltsgruppe B1 beträgt derzeit Euro 698,7 bei einem 
Beschäftigungsausmaß von 10 Stunden pro Woche.  
 
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 13.06.2018 unter: www.akbild.ac.at/jobs  
 
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im 
künstlerischen und wissenschaftlichen Personal und in Leitungspositionen an und ersucht 
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen, die bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt aufgenommen werden. Gleichfalls verpflichtet sich die Akademie der bildenden 
Künste Wien zu antidiskriminierenden Maßnahmen in der Personalpolitik. Weiters bemüht sich 
die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und 
Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von 
Menschen mit Behinderungen. 
Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, 
die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
 

Diellza Ndreshaj, BA 

Rechts- und Personalabteilung 

Akademie der bildenden Künste Wien

480. Ausschreibung einer externen Einrichtung: Senior Lecturer am Institut für 
das Künstlerische Lehramt IKL an Universität Wien  

 
 
 
 
 

An der Akademie der bildenden Künste Wien gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 
 
Senior Lecturer  
ab 1. Oktober 2018 im Beschäftigungsausmaß von 10 Stunden am Institut für das 
Künstlerische Lehramt IKL, Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische 
Erziehung, befristet für vier Jahre. 
 
Kerninhalt der Studienrichtung Kunst und Bildung/Unterrichtsfach Bildnerische Erziehung ist 
künstlerisches Arbeiten sowie die Vermittlung von Kunst und deren Kontext und Geschichte, in 
schulischen sowie außerschulischen Zusammenhängen. 

 
Der Schwerpunkt des Studiums liegt auf Kunst, die gesellschaftlich involviert ist. Künstlerische 
Praxis wird verbunden mit Kunstvermittlung, Kunstdidaktik sowie Positionen der Theorie 
gelehrt.  
Der Aufgabenbereich umfasst die Abhaltung von Lehrveranstaltungen (im Ausmaß von 5 
Semesterstunden-lit.b) im Bereich Kunstunterricht im BA und MA Level mit den folgenden 
beiden Schwerpunkten. Erstens Realisierung von künstlerischer Kunstvermittlung mit Fokus 
auf Gruppenarbeit von Studierenden im BA-Level. Zweitens die Betreuung von künstlerischen 
und kunstvermittelnden Einzelprojekten von Studierenden. 

 
Anstellungsvoraussetzung: 

� ein für die Verwendung in Betracht kommendes abgeschlossenes Diplom- oder 
Masterstudium 
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� ausgezeichnete Deutschkenntnisse 
� Nachweis der Abhaltung von Lehrveranstaltungen im tertiären Bereich im Ausmaß 

von mindestens zwei Semestern  
� IT-Kenntnisse  

 
Gewünschte Qualifikationen: 

� eigenständige kunstvermittelnde und künstlerische Praxis 
� ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der zeitgenössischen 

kritischen und künstlerischen Kunstvermittlung 
� ausgewiesene Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der zeitgenössischen Kunst 
� Didaktische Kompetenz  
� Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen Kunst- und Bildungseinrichtungen 
� Interesse an gesellschaftlichen Fragestellungen 
� Fähigkeit zu Teamarbeit und Kommunikationsbereitschaft 
� Genderkompetenz und interkulturelle Kompetenz 

 
Der monatliche Bruttobezug nach dem Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer_innen der 
Universitäten in der Gehaltsgruppe B1 beträgt derzeit Euro 698,7 bei einem 
Beschäftigungsausmaß von 10 Stunden pro Woche.  
 
Interessent_innen bewerben sich bitte bis 13.06.2018 unter: www.akbild.ac.at/jobs   
 
Die Akademie der bildenden Künste Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen im 
künstlerischen und wissenschaftlichen Personal und in Leitungspositionen an und ersucht 
nachdrücklich um Bewerbungen von qualifizierten Frauen, die bei gleicher Qualifikation 
bevorzugt aufgenommen werden. Gleichfalls verpflichtet sich die Akademie der bildenden 
Künste Wien zu antidiskriminierenden Maßnahmen in der Personalpolitik. Weiters bemüht sich 
die Akademie um die Herstellung von möglichst barrierefreien Bewerbungs- und 
Arbeitsbedingungen. In diesem Rahmen unterstützt die Akademie aktiv die Bewerbung von 
Menschen mit Behinderungen. 
Die Bewerber_innen haben keinen Anspruch auf Abgeltung von Reise- und Aufenthaltskosten, 
die aus Anlass des Aufnahmeverfahrens entstanden sind. 
 
 

Diellza Ndreshaj, BA 

Rechts- und Personalabteilung 

Akademie der bildenden Künste Wien

481. Hinweis zur Ausschreibung von Stellen des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Universitätspersonals sowie von Stellen des allgemeinen 
Universitätspersonals 

 
Die Ausschreibung von Stellen der Universität Innsbruck erfolgt nicht mehr über diesen Teil des 
Mitteilungsblatts, sondern kann im Karriereportal der Universität Innsbruck jeweils unter der 
betreffenden Stellenbezeichnung (Chiffre) abgerufen werden: 
http://orawww.uibk.ac.at/public_prod/owa/karriereportal.home  
 

Für die Redaktion:  

Mag. Johannes Weber 


